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Wird eine lernende Person während einer beruflichen Grundbildung krank oder erleidet sie einen 
Unfall, steht sie unter besonderem rechtlichen Schutz. Einige der folgenden Fragen werden für 
Sie als Berufsbildner/in oder Lehrbetrieb auftauchen:

Wo sind die Lernenden versichert?

Welche Leistungen sind versichert?

Was passiert bei fehlendem Versicherungsschutz?

Was tun Sie als Berufsbildner/in in konkreten Fällen?

Was muss die lernende Person bei Krankheit oder Unfall wissen?

In diesem Merkblatt finden Sie Antworten auf die oben genannten – und weitere – Fragen sowie 
einen Überblick über das Thema. Sie  erfahren, wie Sie vorgehen müssen und wie Sie sich als 
Berufsbildner/in im Arbeitsalltag verhalten können. Wichtige Adressen und Links sind am Schluss 
aufgeführt.

Merkblatt   | 203

Krankheit und Unfall



2 |8

Rechtliche Situation

Berufsbildner/in und Lehrbetrieb sind gesetzlich verpflichtet, Unfälle und Berufskrankheiten zu ver-
hüten. Diese Pflicht ergibt sich vor allem aus dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), 
dem inzwischen praktisch alle Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden unterstehen, und insbeson-
dere aus der dazugehörenden Verordnung über die Unfallverhütung (VUV), aus dem Arbeitsgesetz 
(ArG), indirekt auch aus dem Obligationenrecht (OR) und dem Berufsbildungsgesetz (BBG).  

Nebst dieser Pflicht müssen Sie als Berufsbildner/in oder Lehrbetrieb auch wissen, welche 
Versicherungen bezüglich Krankheit oder Unfall der Lernenden abzuschliessen sind, damit die 
Risiken in einem Schadenfall genügend gedeckt sind.

Wo sind die Lernenden versichert?

Krankenversicherung (KVG Art. 3, 8, 25, 61 Abs. 3)
Gemäss dem Krankenversicherungsgesetz ist jede in der Schweiz lebende Person verpflichtet, sich 
für Krankenpflege zu versichern. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die 
Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen 
dienen. Für die Versicherung der Minderjährigen ist die gesetzliche Vertretung verantwortlich. Die 
Deckung für Unfälle kann bei Versicherten sistiert werden, wenn sie bei ihrer Krankenversicherung 
mittels Antrag nachweisen, dass sie nach dem Unfallversicherungsgesetz (UVG) obligatorisch für 
dieses Risiko voll gedeckt sind. Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen gewähren 
die Kantone Prämienverbilligungen. Für Versicherte bis zum vollendeten 18. Altersjahr hat der 
Versicherer eine tiefere Prämie festzulegen. Er ist berechtigt, dies auch für Versicherte zu tun, die 
das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben und in Ausbildung sind.

Unfallversicherung (UVG Art. 6, 8, 10 ff.)
Die Unfallversicherung übernimmt bei einem Unfall unter anderem die Kosten für die Heilbehandlung 
und deckt über Taggelder und Renten das Risiko des Lohnausfalls ab. Alle in der Schweiz 
beschäftigten Lernenden, Praktikanten und Praktikantinnen sowie Volontäre und Volontärinnen 
sind wie die übrigen Arbeitnehmenden gemäss UVG gegen die wirtschaftlichen Folgen von 
Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten versichert. Auch Jugendliche in der 
Schnupperlehre geniessen Versicherungsschutz. Lernende, die in SUVA-unterstellten Betrieben 
arbeiten, sind bei der SUVA versichert. Die anderen Betriebe haben ihre Arbeitnehmenden bei 
einer vom Bund anerkannten privaten Versicherung, Krankenkasse oder öffentlichen Unfallkasse 
zu versichern. 

Krankentaggeldversicherung
Die Krankentaggeldversicherung vergütet einen vorübergehenden Lohnausfall bei einer teilweisen 
oder vollen Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit. Taggeldversicherungen werden zum einen als 
Kollektivversicherung von den Arbeitgebenden für ihre Arbeitnehmenden oder von Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerorganisationen sowie Berufsverbänden für ihre Mitglieder abgeschlossen. Wird 
die Taggeldversicherung vom Arbeitnehmer abgeschlossen, ersetzt sie dessen gesetzliche 
Lohnfortzahlungspflicht. In der Regel erfolgt der Abschluss nach dem Bundesgesetz über den 
Versicherungsvertrag (VVG) und nicht nach dem Krankenversicherungsgesetz (KVG). Zum anderen 
besteht für Arbeitnehmende die Möglichkeit, zusätzlich eine individuelle Krankentaggeldversicherung 
abzuschliessen, um einen verbleibenden Lohnausfall abzudecken. Da dies für Lernende in der 
Regel nicht von Bedeutung ist, wird darauf nachfolgend nicht mehr eingegangen.

Was passiert bei fehlendem Versicherungsschutz?

Sind die Lernenden aus einem Versäumnis des Lehrbetriebs bei einem Unfall nicht versichert, so 
springt eine Ersatzkasse ein, welche die gesetzlichen Versicherungsleistungen erbringt und von 
Ihnen als Lehrbetrieb die geschuldeten Prämien einzieht, allenfalls mit Zuschlag.
Die Prämie für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und der Berufskrankheiten tragen 
Sie als Lehrbetrieb. 
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Wer bezahlt die Prämien?

Unfall

Die Prämie für die obligatorische Versicherung 
der Berufsunfälle und der Berufskrankheiten 
trägt der Lehrbetrieb.
Die Prämie für die obligatorische Versicherung 
der Nichtberufsunfälle tragen die Lernenden,
soweit der Lehrbetrieb sie nicht übernimmt. 
Im offiziellen Lehrvertragsformular der kanto-
nalen Berufsbildungsämter ist unter der Rubrik 
«Versicherungen» anzugeben, wer die Prämie 
bezahlt.

Welche Leistungen sind versichert?

Unfall

Die obligatorische Unfallversicherung schliesst 
Pflegeleistungen (z. B. Arzt-, Spital- und Medika-
mentenkosten), Kostenvergütungen (z. B. Trans-
port- und Rettungskosten) sowie Geldleistungen 
(z. B. Taggeld und Invalidenrente) ein.

Unfall

Jeder Unfall, der eine ärztliche Behandlung 
erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Fol-
ge hat, ist unverzüglich dem Lehrbetrieb zu 
melden. Dieser muss wiederum die Unfallversi-
cherung informieren. 

Bei einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines 
Unfalls ist in der Regel ab dem dritten Tag ein 
Arztzeugnis einzureichen bzw. ist ein Eintrag 
des Arztes auf der Unfallmeldung erforderlich. 

Krankheit

Die Prämien für die obligatorische Krankenversich-
erung und allfäll ige Zusatzversicherungen 
werden in der Regel von der lernenden Person 
oder von ihren Eltern getragen.
Die Prämien für die vom Betrieb abgeschlossene 
Krankentaggeldversicherung werden in der Regel 
hälftig zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
geteilt. Der Anteil des Arbeitnehmers darf 50% 
nicht überschreiten. 

Krankheit

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
(Grundversicherung) übernimmt die notwendigen 
Kosten für die Untersuchung und Behandlung 
einer Krankheit und ihrer Folgen. Durch freiwillige 
Zusatzversicherungen können erweiterte Lei-
stungen wie Alternativmedizin, Transport oder 
eine bessere Versorgung im Spital versichert 
werden. Die wirtschaftlichen Folgen der Krank-
heit (Lohnausfall) sind von der obligatorischen 
Krankenversicherung dagegen nicht gedeckt.

Wird vom Arbeitgeber eine Krankentaggeld-
versicherung abgeschlossen, übernimmt diese 
dessen gesetzlich geregelte Lohnfortzahlungs-
pflicht im Krankheitsfall. 

Krankheit

Ist die lernende Person an der Arbeitsleistung 
verhindert, hat sie dies dem Lehrbetrieb sofort 
zu melden bzw. melden zu lassen. Vom dritten 
Tag an ist in der Regel ein Arztzeugnis vorzule-
gen. Es kann aber unter Umständen schon ab 
dem ersten Tag verlangt werden, wenn dies für 
die Erwerbsausfallversicherung notwendig ist 
oder erzieherische Gründe dafür sprechen.

Wie ist ein Unfall oder eine Krankheit zu melden?

Entsteht beim Lehrbetrieb der Eindruck von ungenügenden Arztzeugnissen, kann er einen Vertrauensarzt 
bezeichnen, der die attestierte Arbeitsunfähigkeit überprüft. Die Kosten der Untersuchung trägt der 
Lehrbetrieb. Im Sinne eines guten Einvernehmens können der lernenden Person auch mehrere Vertrauensärzte 
vorgeschlagen werden.
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Unfall

Der Anspruch auf ein Taggeld der Unfallversi-
cherung entsteht bei einer Arbeitsunfähigkeit 
am dritten Tag nach dem Unfalltag. Für die 
ersten drei Tage – Unfalltag mit eingerechnet 
– sind gemäss OR in der Regel die Arbeitge-
benden zur Zahlung von mindestens vier Fünf-
teln des Lohns verpflichtet. Karenztage seitens 
des Arbeitgebers sind nicht zulässig.

Wie lange erfolgt die Lohnfortzahlung?

Unfall

Das Taggeld  beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 
80% des versicherten Verdienstes, bei teilweiser 
Arbeitsunfähigkeit entsprechend weniger.
Es wird solange ausgerichtet, bis der Lernende 
seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Verbleibt 
eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit, werden die 
Taggelder durch eine Rente abgelöst.

Krankheit

Wurde vom Arbeitgeber keine Krankentaggeld-
versicherung abgeschlossen, hat er gemäss OR 
die volle Lohnfortzahlung (einschliesslich einer 
angemessenen Vergütung für evtl. ausfallenden 
Naturallohn) zu erbringen, sofern das Arbeits-
verhältnis auf mehr als drei Monate fest abge-
schlossen wurde oder bereits mehr als drei Mo-
nate dauert. Der Anspruch besteht dabei – vor-
behältlich einer anderen vertraglichen Abmachung 
– ab dem ersten Krankheitstag.
Wurde eine Krankentaggeldversicherung abge-
schlossen, übernimmt diese für den Arbeitgeber 
die Lohnfortzahlung. Die Leistungen werden in 
der Regel erst nach einer Wartefrist gewährt. 
Während der Wartefrist hat der Arbeitgeber für 
die Lohnfortzahlung aufzukommen. Dabei darf 
er, je nach Ausgestaltung der Versicherungs-
leistungen, maximal drei Karenztage vorsehen.

Krankheit

Die Gerichte haben für die Bemessung der Dauer 
der Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit ver-
schiedene Skalen entwickelt, welche je nach 
Region zur Anwendung gelangen:

Basler Skala: 1. Jahr: 3 Wochen, 2. und 3. Jahr: 
2 Monate, 4. bis 10. Jahr: 3 Monate

Berner Skala: 1. Jahr: 3 Wochen, 2. Jahr: 1 Monat, 
3. und 4. Jahr: 2 Monate

Zürcher Skala: 1. Jahr: 3 Wochen, 2. Jahr: 8 
Wochen, 3. Jahr: 9 Wochen, 4. Jahr: 10 Wochen

Während dieser Zeit ist der volle Lohn auszurichten.

Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag 
oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine vom Gesetz 
abweichende Regelung getroffen werden. So 
werden Lernende häufig im Rahmen einer kollek-
tiven Krankentaggeldversicherung versichert. Die 
dabei gewährten Leistungen müssen für die Ler-
nenden dem gesetzlichen Schutz aus Art. 324a 
OR mindestens gleichwertig sein. 

Dies ist der Fall wenn:

• während 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen 
Taggelder bezahlt werden

• 80% des Lohns gedeckt sind,

• die Arbeitgebenden mindestens 50% der 
Prämie tragen, und

• maximal 1 – 3 Karenztage pro Krankheitsfall 
ohne Lohnanspruch bestehen.

Wann entsteht der Anspruch auf Lohnfortzahlung?
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Unfall

Die Versicherungsdeckung endet mit dem 31. 
Tag nach dem Tag, an dem der Anspruch auf 
mindestens den halben Lohn aufhört. Wird in 
dieser Nachdeckungsfrist eine neue Tätigkeit 
angetreten, führt diese den Versicherungsschutz 
nahtlos weiter. Das Gleiche gilt, wenn innert 
dieser Zeit Leistungen der Arbeitslosenversiche-
rung bezogen werden.
Um Versicherungslücken wie unbezahlte Ferien, 
Studienaufenthalte usw. zu überbrücken, besteht 
die Möglichkeit einer Abredeversicherung. Die-
se kann von Lernenden resp. Arbeitnehmenden 
für maximal sechs Monate abgeschlossen wer-
den. Danach muss der Unfallschutz in der Kran-
kenkasse eingeschlossen werden.

Unfall

Sind die Lernenden aus einem Versäumnis des 
Lehrbetriebs bei einem Unfall nicht versichert, 
so springt eine Ersatzkasse ein, welche die ge-
setzlichen Versicherungsleistungen erbringt und 
vom Lehrbetrieb die geschuldeten Prämien 
einzieht, allenfalls mit Zuschlag.

Krankheit

Die Versicherungsdeckung der obligatorischen 
Krankenversicherung wird vom Ende der beruf-
lichen Grundbildung nicht tangiert.

Wurde vom Arbeitgeber eine Krankentaggeld-
versicherung nach KVG abgeschlossen, besteht 
für den Lernenden beim Austritt die Möglichkeit, 
in eine Einzelversicherung desselben Versicherers 
überzutreten. Bei einer Taggeldversicherung nach 
VVG besteht diese Möglichkeit nur, wenn sie 
vertraglich vorgesehen ist.

Krankheit

Der Beitritt zu einer Krankenversicherung ist – von 
Ausnahmen abgesehen – für alle Personen in der 
Schweiz obligatorisch und wird von den Kantonen 
kontrolliert. Wird die Versicherungspflicht um-
gangen, kann dies neben einer Versicherungslücke 
auch eine Nachzahlung mit Zuschlag sowie eine 
Busse zur Folge haben. 

Der Abschluss einer Krankentaggeldversicherung 
ist freiwillig. Verzichtet der Arbeitgeber auf den 
Abschluss einer Krankentaggeldversicherung, 
gelten für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
die gesetzlichen Bestimmungen des OR. 

Wie ist der Versicherungsschutz bei Ende der beruflichen Grundbildung oder bei 
einem allfälligen Abbruch geregelt?

Was passiert bei fehlendem Versicherungsschutz?



6 |8

Weitere Fragen: 

Muss die lernende Person die versäumte Arbeits- oder Schulzeit nachholen?

Sowohl bei Krankheit und Unfall gilt:
Die lernende Person kann nicht verpflichtet werden, infolge Krankheit oder Unfall versäumte 
Arbeitszeit nachzuholen. 
Ist die lernende Person infolge Krankheit oder Unfall am Besuch des schulischen Unterrichts 
verhindert, hat sie dies gemäss der geltenden Schulordnung der betreffenden Schule zu melden.

Kann die berufliche Grundbildung infolge Krankheit oder Unfall verlängert werden?

Ist die lernende Person für lange Zeit krank oder unfallbedingt länger abwesend und ist dadurch 
der Abschluss gefährdet, können Sie die berufliche Grundbildung auf Antrag bei der kantonalen 
Behörde verlängern. Nach nicht bestandener Abschlussprüfung (oder bereits vorher) können Sie 
mit der lernenden Person eine Verlängerung der beruflichen Grundbildung vereinbaren. Die Ver-
einbarung müssen Sie dem Berufsbildungsamt schriftlich vorlegen. Ohne diese behördliche 
Genehmigung gilt das Lehrverhältnis nicht als verlängert, sondern als gewöhnliches Arbeits-
verhältnis.

Auswirkungen auf den Lehrbetrieb bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften

Nehmen Sie Ihre Verhütungspflicht betreffend Unfälle und Berufskrankheiten nicht oder zu wenig 
wahr und setzen Sie Ihre Lernenden gesundheitlichen Risiken aus, kann das Massnahmen und 
Sanktionen zur Folge haben, wie sie oben genannt wurden. Zudem schädigen Sie den Ruf des 
Lehrbetriebs.  

Präventionsmassnahmen

Sie als Berufsbildner/in oder Lehrbetrieb sind gesetzlich verpflichtet, Berufskrankheiten oder 
Unfälle zu verhüten. Präventionsmassnahmen sind in der jeweiligen Bildungsverordnung festgehalten. 
Begleitende Massnahmen für gefährliche Arbeiten (wie Arbeiten mit gefährlichen Gegenständen 
oder Maschinen, mit Chemikalien, Strom oder Tieren) sind im Bildungsplan, Anhang 2 festgehalten. 
Nehmen Sie Massnahmen zum Schutz der Lernenden auch in die Betriebsordnung auf. Aber nicht 
nur Sie sind verpflichtet, Unfälle oder Berufskrankheiten zu verhüten, sondern auch die lernende 
Person. Sie muss sich an Ihre Weisungen halten und allfällige Sicherheitsregeln beachten. Zu den 
wichtigsten Massnahmen gehören:

Benützen persönlicher Schutzausrüstung, wie Schutzbekleidung, Schutzbrille, Gehörschutz usw.

Schulung der Lernenden

Schutzvorkehrungen bei Bauten, Maschinen, Geräten, Arbeitsverfahren usw.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Die behördliche Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften liegt meist in den Händen der 
Vollzugsorgane des Arbeitsgesetzes sowie der SUVA. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften 
nicht, hat das verschiedene Massnahmen zur Folge: Arbeitgebende wie Arbeitnehmende können 
mit Busse, Haft und sogar Gefängnis bestraft werden.
Prävention bedeutet auch die Förderung von Gesundheit und nicht nur das Verhindern von 
Krankheit oder Unfällen. Deshalb ist es sinnvoll, Massnahmen zu ergreifen, die die Gesundheit 
der Belegschaft fördern. Ideen und Unterstützung für sinnvolle Präventionsmassnahmen erhalten 
Sie bei Fachstellen.



7 |8

Rechtsgrundlagen

Bildungsplan des jeweilige Berufs, Anhang 2 Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und 
des Geundheitsschutzes

KVG Art. 3, 8, 25, 61 Abs. 3 (Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung, 
SR 832.10)

UVG Art. 6, 8, 10 ff. (Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, SR 832.20)

VUV, Verordnung über die Unfallverhütung (Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung 
von Unfällen und Berufskrankheiten, SR 832.30)

OR Art. 324a, 328a, 344a, Obligationenrecht (Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die 
Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches – Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220)

ArG Art. 6, Arbeitsgesetz (Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe 
und Handel, SR 822.11)

BV Art. 117 (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101)

(Gesetze sind mit SR-Nummern abrufbar unter: www.admin.ch/gov/de)

Anlaufstellen für erste Informationen

Wenn Sie als Lehrbetrieb Fragen zur Versicherung haben, wenden Sie sich zuerst an die 
Versicherungsgesellschaft, bei der Sie die Unfallversicherung abgeschlossen haben.

Weitere Kontaktstellen

Das zuständige kantonale Berufsbildungsamt:
www.afb.berufsbildung.ch
Adressverzeichnis aller kantonalen Berufsbildungsämter mit Links.

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften:
erteilen Auskünfte, in der Regel ausschliesslich an Verbandsmitglieder.

Links

www.bag.admin.ch (Themen > Versicherungen  > Krankenversicherung, resp. Unfallversicherung)
Website des Bundesamts für Gesundheit, umfassende Informationen, leichter Zugriff auf 
neueste Revisionen und Erlasse.

www.suva.ch
Website der schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA), umfassende Informationen zu 
Prävention, Versicherung und Rehabilitation.
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